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1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs über internationalen Handel und Entwicklung42 sowie
von dem Bericht des Handels- und Entwicklungsrats über sei-
ne vom 15. bis 26. September 2008 abgehaltene fünfundfünf-
zigste Tagung43;

2. nimmt Kenntnis von den Beratungen im Rahmen des
Vorbereitungsprozesses für die vom 29. November bis 2. De-
zember 2008 in Doha abgehaltene Internationale Folgekonfe-
renz über Entwicklungsfinanzierung zur Überprüfung der
Umsetzung des Konsenses von Monterrey, auf der die Frage
des internationalen Handels und der Entwicklung sachbezo-
gen behandelt wurde;

3. betont, wie wichtig die Fortsetzung der sachbezoge-
nen Behandlung der Frage des internationalen Handels und
der Entwicklung ist;

4. beschließt, den Unterpunkt „Internationaler Handel
und Entwicklung“ unter dem Punkt „Fragen der makroökono-
mischen Politik“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vier-
undsechzigsten Tagung aufzunehmen;

5. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit
dem Sekretariat der Handels- und Entwicklungskonferenz der
Vereinten Nationen der Generalversammlung auf ihrer
vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über internationa-
len Handel und Entwicklung vorzulegen.

RESOLUTION 63/204

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/412/Add.1, Ziff. 10) 44.

63/204. Bericht der zwölften Tagung der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung

1. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Ergebnis-
sen der vom 20. bis 25. April 2008 in Accra abgehaltenen
zwölften Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz
der Vereinten Nationen, insbesondere von der Erklärung von
Accra45 und der Vereinbarung von Accra46;

2. bekundet ihren tief empfundenen Dank für die Gast-
freundschaft, die die Regierung und das Volk Ghanas den
Teilnehmern der zwölften Tagung der Konferenz gewährt ha-
ben;

3. begrüßt das großzügige Angebot der Regierung Ka-
tars, die dreizehnte Tagung der Konferenz im Jahr 2012 aus-
zurichten.

RESOLUTION 63/205

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/412/Add.2, Ziff. 8)47.

63/205. Internationales Finanzsystem und Entwicklung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 55/186 vom 20. De-
zember 2000 und 56/181 vom 21. Dezember 2001 mit dem
Titel „Errichtung eines stärkeren und stabilen internationalen
Finanzsystems, das den Prioritäten auf dem Gebiet des
Wachstums und der Entwicklung, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern, und der Förderung wirtschaftlicher und
sozialer Gerechtigkeit Rechnung trägt“ sowie auf ihre Reso-
lutionen 57/241 vom 20. Dezember 2002, 58/202 vom
23. Dezember 2003, 59/222 vom 22. Dezember 2004, 60/186
vom 22. Dezember 2005, 61/187 vom 20. Dezember 2006
und 62/185 vom 19. Dezember 2007,

sowie unter Hinweis auf die Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen48, ihre Resolution 56/210 B vom 9. Juli
2002, in der sie sich den Konsens von Monterrey der Interna-
tionalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung49 zu eigen
machte, und den Durchführungsplan des Weltgipfels für
nachhaltige Entwicklung („Durchführungsplan von Johan-
nesburg“)50,

ferner unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels
200551,

unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom 30. Juni
2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbezogenen
Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der Millenni-
ums-Entwicklungsziele und der anderen international verein-
barten Entwicklungsziele, und ihre Resolution 61/16 vom
20. November 2006 über die Stärkung des Wirtschafts- und
Sozialrats,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse-
kretärs52;

2. bekundet ihre Besorgnis über die Auswirkungen der
gegenwärtigen globalen Finanzkrise auf die Entwicklung und
stellt fest, dass ihre Auswirkungen auf die Entwicklungsfi-
nanzierung auf der vom 29. November bis 2. Dezember 2008

42 A/63/324.
43 A/63/15 (Part IV). Der endgültige Wortlaut findet sich in: Official Re-
cords of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 15.
44 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
45 TD/442 und Corr.1, Kap. I.
46 Ebd., Kap. II.

47 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
48 Siehe Resolution 55/2.
49 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
50 Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannes-
burg, South Africa, 26 August–4 September 2002 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.03.II.A.1 und Korrigendum), Kap. I, Resolution 2,
Anlage. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/
conf/jhnnsbrg/a.conf.199-20.pdf.
51 Siehe Resolution 60/1.
52 A/63/96.
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in Doha abgehaltenen Internationalen Folgekonferenz über
Entwicklungsfinanzierung zur Überprüfung der Umsetzung
des Konsenses von Monterrey behandelt wurden;

3. betont, wie wichtig es ist, dass die Generalversamm-
lung die sachbezogene Behandlung der Frage des internatio-
nalen Finanzsystems und der Entwicklung fortsetzt, und
nimmt in dieser Hinsicht Kenntnis von den Beratungen im
Kontext des Vorbereitungsprozesses für die Internationale
Folgekonferenz über Entwicklungsfinanzierung, in deren
Rahmen diese Frage behandelt wurde;

4. beschließt, den Unterpunkt „Internationales Finanz-
system und Entwicklung“ unter dem Punkt „Fragen der ma-
kroökonomischen Politik“ in die vorläufige Tagesordnung ih-
rer vierundsechzigsten Tagung aufzunehmen;

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht über
das internationale Finanzsystem und die Entwicklung vorzu-
legen.

RESOLUTION 63/206

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/412/Add.3, Ziff. 7)53.

63/206. Auslandsverschuldung und Entwicklung: 
Wege zu einer dauerhaften Lösung der 
Schuldenprobleme der Entwicklungsländer

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 58/203 vom 23. De-
zember 2003, 59/223 vom 22. Dezember 2004, 60/187 vom
22. Dezember 2005 und 61/188 vom 20. Dezember 2006 so-
wie 62/186 vom 19. Dezember 2007 mit dem Titel „Aus-
landsverschuldung und Entwicklung: Wege zu einer dauer-
haften Lösung der Schuldenprobleme der Entwicklungslän-
der“,

sowie unter Hinweis auf die Internationale Konferenz
über Entwicklungsfinanzierung und ihr Ergebnis54, in dem an-
erkannt wird, dass eine nachhaltige Schuldenfinanzierung ein
wichtiges Element zur Mobilisierung von Ressourcen für öf-
fentliche und private Investitionen ist,

ferner unter Hinweis auf die am 8. September 2000 verab-
schiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen55,

unter Hinweis auf das Ergebnis des Weltgipfels 200556,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 60/265 vom
30. Juni 2006 über die Weiterverfolgung der entwicklungsbe-
zogenen Ergebnisse des Weltgipfels 2005, einschließlich der
Millenniums-Entwicklungsziele und der anderen internatio-
nal vereinbarten Entwicklungsziele,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 57/270 B vom
23. Juni 2003,

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Gene-
ralsekretärs57;

2. nimmt Kenntnis von den Beratungen im Kontext des
Vorbereitungsprozesses für die vom 29. November bis 2. De-
zember 2008 in Doha abgehaltene Internationale Folgekonfe-
renz über Entwicklungsfinanzierung zur Überprüfung der
Umsetzung des Konsenses von Monterrey, in deren Rahmen
das Thema „Auslandsverschuldung und Entwicklung: Wege
zu einer dauerhaften Lösung der Schuldenprobleme der Ent-
wicklungsländer“ sachbezogen behandelt wurde;

3. betont, wie wichtig die Fortsetzung der sachbezoge-
nen Behandlung des Unterpunkts „Auslandsverschuldung
und Entwicklung: Wege zu einer dauerhaften Lösung der
Schuldenprobleme der Entwicklungsländer“ ist;

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen umfassenden
Bericht zu dieser Frage vorzulegen;

5. beschließt, den Unterpunkt „Auslandsverschuldung
und Entwicklung: Wege zu einer dauerhaften Lösung der
Schuldenprobleme der Entwicklungsländer“ unter dem Punkt
„Fragen der makroökonomischen Politik“ in die vorläufige
Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 63/207

Verabschiedet auf der 72. Plenarsitzung am 19. Dezember 2008,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/63/412/Add.4, Ziff. 5)58.

63/207. Rohstoffe

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/224 vom 22. De-
zember 2004 und 61/190 vom 20. Dezember 2006 über Roh-
stoffe,

sowie unter Hinweis auf die am 8. September 2000 von
den Staats- und Regierungschefs verabschiedete Millenni-
ums-Erklärung der Vereinten Nationen59, das am 16. Septem-
ber 2005 verabschiedete Ergebnis des Weltgipfels 200560 und

53 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses vorgelegt.
54 Report of the International Conference on Financing for Develop-
ment, Monterrey, Mexico, 18–22 March 2002 (United Nations publica-
tion, Sales No. E.02.II.A.7), Kap. I, Resolution 1, Anlage. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ac198-11.pdf.
55 Siehe Resolution 55/2.
56 Siehe Resolution 60/1.

57 A/63/181.
58 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Antigua und Barbuda (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Gruppe der 77 sind,
und Chinas).
59 Siehe Resolution 55/2.
60 Siehe Resolution 60/1. 


